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Ausgabe 38/2009 vom 27.11.2009 
 

(E-Mail-Version) 
 

I n h a l t :  
 
 
1. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Rechtsverordnung zur Aufhebung 

der Rechtsverordnung über das Naturdenkmal „Linde vor der evangelischen Kirche Schwe-
genheim“ -L 5-, Gemarkung Schwegenheim, Landkreis Germersheim vom 20.11.2009 

 
2. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Nächste öffentliche/nichtöffentliche 

Sitzung des Kreisausschusses am Montag, 7. Dezember 2009, 14:30 Uhr, in der Kreisver-
waltung Germersheim, Luitpoldplatz 1, Sitzungszimmer 1. OG. 

 
3. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: 1. Nachtragshaushaltssatzung des 

Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2009 vom 26.11.2009 
 
 

------------------------------------------------------------ 
 
 
1. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Rechtsverordnung zur Aufhebung 

der Rechtsverordnung über das Naturdenkmal „Linde vor der evangelischen Kirche Schwe-
genheim“ -L 5-, Gemarkung Schwegenheim, Landkreis Germersheim vom 20.11.2009 



 
 
Die auf dem Grundstück in der Gemarkung Schwegenheim, Plan-Nr. 338, auf dem Vorplatz der evan-
gelischen Kirche stehende Winterlinde (Tilia cordata) war nicht mehr standsicher und musste gefällt 
werden. 
 
Auf Grund des § 22 des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) in der Fassung vom 28.09.2005 
(GVBL. S. 387) wird daher verordnet: 
 

§ 1 
 
Die Rechtsverordnung über das Naturdenkmal „Linde vor der evangelischen Kirche Schwegenheim“ - 
L 5 - in der Gemarkung Schwegenheim, Landkreis Germersheim vom 31.10.1984 (Amtsblatt des 
landkreises Germersheim Nr. 19 vom 23.11.1984, S. 138f) wird aufgehoben. 
 

§ 2 
 
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Ger-
mersheim in Kraft. 



 

 
 
 
Germersheim, den 20.11.2009 
- Az.: 362 - 17 - L 5 - 
 
gez.: Benno Heiter 
 
1. Kreisbeigeordneter 
 
 
2. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Nächste öffentliche/nichtöffentliche 

Sitzung des Kreisausschusses am Montag, 7. Dezember 2009, 14:30 Uhr, in der Kreisver-
waltung Germersheim, Luitpoldplatz 1, Sitzungszimmer 1. OG. 

 
 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Vergabe eines Auftrages zum Transport und Entsorgung von Abfällen auf den Wertstoffhöfen inkl. 

Behältergestellung 
 
2. Sanierung der Heizungszentrale im Hauptgebäude des Goethe-Gymnasiums Germersheim (Kon-

junkturpaket II) 
Vergabe der Heizungsinstallationsarbeiten 

 
3. Sanierung der Heizungsanlage in der Berufsbildenden Schule Germersheim (Konjunkturpaket II) 

Vergabe der Heizungsinstallationsarbeiten 
 
4. Beschaffung eines gebrauchten Rettungswagens 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
1. Beratung und Beschlussfassung über die Finanzierung der Planungskosten für den Ausbau des 

Knotens Mannheim-Heidelberg 
Sonderumlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) 

 
2. Personalangelegenheiten 
 
3. Mitteilungen und Anfragen 
 
 
gez.: Dr. Fritz Brechtel 
Landrat 
 
 
Diese Bekanntgabe ergeht zur Information der Mitglieder des Kreistages, die nicht dem Aus-
schuss angehören. 
 
 
 
3. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: 1. Nachtragshaushaltssatzung des 

Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2009 vom 26.11.2009 
 
 
 
Der Kreistag hat gemäß Artikel 8 § 18 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik 
(KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) in Verbindung mit den §§ 17 und 57 der Landkreisord-



 

nung (LKO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 05.04.2005 (GVBl. S. 98) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeord-
nung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 05.04.2005 (GVBl. S. 98), am 26.10.2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die 
nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Trier, als Aufsichtsbehörde vom 
23.11.2009 hiermit bekannt gemacht wird. 
 

 
§ 1 

Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt: 
 
 gegenüber 

bisher 
erhöht  

um 
vermindert  

um 
auf nunmehr 
festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt EUR 
 
der Gesamtbetrag der Erträge 114.709.300 2.126.500  116.835.800 
der Gesamtbetrag der Aufwendun-
gen 

120.177.200 3.675.900  123.853.100 

Jahresergebnis - 5.467.900 - 1.549.400  - 7.017.300 
     
2. im Finanzhaushalt     
 
ordentliche Einzahlungen 110.933.200 2.151.000  113.084.200 
ordentliche Auszahlungen 113.259.100 3.847.400  117.106.500 
Saldo - 2.325.900 - 1.696.400  - 4.022.300 
     
außerordentliche Einzahlungen 0   0 
außerordentliche Auszahlungen 0   0 
Saldo 0   0 
     
Einzahlungen aus Investitions- 
tätigkeit 

9.593.900  - 4.434.800 5.159.100 

Auszahlungen aus Investitions- 
tätigkeit 

12.788.700  - 1.763.200 11.025.500 

Saldo - 3.194.800  - 2.671.600 - 5.866.400 
     
Einzahlungen aus Finanzierungs- 
tätigkeit 

7.034.900 4.368.000  11.402.900 

Auszahlungen aus Finanzierungs- 
tätigkeit 

1.514.200   1.514.200 

Saldo 5.520.700 4.368.000  9.888.700 
     
Gesamtbetrag der Einzahlungen 127.562.000 2.084.200  129.646.200 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 127.562.000 2.084.200  129.646.200 
Veränderung des Finanzmittel- be-
standes im Haushaltsjahr 

0 0  0 

 
 

§ 2 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung 
neu festgesetzt für 
 
zinslose Kredite von bisher 0 EUR auf 80.000 EUR 
verzinste Kredite von bisher 3.194.800 EUR auf 5.786.400 EUR 
zusammen von bisher 3.194.800 EUR auf 5.866.400 EUR 
 



 

 
§ 3  

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushalts-
jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungser-
mächtigungen) belasten, wird festgesetzt  
 
von bisher  3.500.000 EUR auf 2.105.000 EUR 
 
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussicht-
lich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich  
  
von bisher  1.847.500 EUR auf 1.134.500 EUR 
 

 
§ 4 

Altersteilzeit 
 

Insgesamt befinden sich im Haushaltsjahr 2009 bei der Kreisverwaltung Germersheim 37   Mitarbei-
ter/innen (6 Beamte/31 tariflich Beschäftige) in einem Altersteilzeitverhältnis. Davon befinden sich 
insgesamt 22 Mitarbeiter/innen (3 Beamte/19 tariflich Beschäftigte) in der Freistellungsphase. 
 

 
§ 5 

Stellenplan 
 

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2009 wird durch den 1. Nachtragsstellenplan geändert.  
 

 
§ 6 

Übrige Bestimmungen 
 
Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.  
 
 
 
Germersheim, den 26.11.2009 
Kreisverwaltung  
 
gez.: Dr. Fritz Brechtel 
 
Landrat 
 
 
Hinweis: 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30.11.2009 bis 08.12.2009 während der 
Dienststunden im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 5, öffentlich aus. 
 
Nach § 17 Abs. 6 der Landkreisordnung gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Landkreisordnung oder auf Grund der Landkreisordnung zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
 
Dies gilt nicht, wenn  
 
die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die 
Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 
 



 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten  Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.  
 



Amtsblatt Landkreis Germersheim, 27.11.2009 (E-Mail-Version !)
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